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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Investitionen
(BT-Drs. 19/22139)

Offentliche Anhérung des Ausschusses fiir Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen
Bundestages am 5. Oktober 2020

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) begrii3t grundsétzlich den Entwurf als weiteren
Baustein auf dem Weg zu schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Aus
Sicht des Offentlichen Personen- und Schienengiiterverkehrs besteht an dem Entwurf jedoch in einigen
Punkten Anderungs- und Ergénzungsbedarf. So lisst der Entwurf erneut den Bereich der stidtischen
Schienenbahnen unberiicksichtigt. Mit Blick auf die aktive Partnerschaft des OPNV bei Verkehrswende,
Klimaschutz und Luftreinhaltung bitten wir dringend darum, die im AEG vorgesehenen Anderungen noch
in diesem Gesetzgebungsverfahren auch im PBefG festzuschreiben. Dies schléagt auch der Bundesrat in
seiner Stellungnahme vom 18. September 2020 (BR-Drs. 456/20 [B]) vor.

Zu Art. 1 - Anderung der VwGO

Zu Art. 1 Nr. 3 a) (8 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a VwGO [neu])

Die Beschriankung auf Infrastrukturprojekte mit ,iiberregionaler Bedeutung” darf nicht dazu fithren, dass
Vorhaben stddtischer Schienenbahnen und nichtbundeseigener Eisenbahnen nicht in den Genuss der
sofortigen Vollziehbarkeit von wichtigen Genehmigungen kommen kénnen, die nicht Planfeststellungsbe-
schliisse oder Plangenehmigungen sind. Auch lokale Schienenbahnsysteme haben — man denke nur an den
téglichen Berufsverkehr in grolen Stddten und Ballungsrdumen - eine verkehrliche Bedeutung iiber den
bloRen Ortsbereich hinaus. Daher sollte klargestellt werden, dass die Regelung deren Infrastrukturvorha-
ben ebenfalls umfasst. Dies kdnnte tiber eine Aufnahme in Regelbeispiele, wie sie der Bundesrat in Ziffer 3
seiner Stellungnahme (BR-Drs. 456/20 [B]) fordert, oder auch durch eine entsprechende Klarstellung in
der amtlichen Begriindung erfolgen.

Zu Art. 1 Nr. 7 (8§ 188b VwGO [neu])

Der VDV begrii3t die vorgesehene Erméglichung von Planungskammern und -senaten in § 188b VwGO
des Entwurfs. Uberlegenswert erscheint jedoch, fiir Oberverwaltungsgerichte und Bundesverwaltungsge-
richt die Bestimmung als Soll-Vorschrift auszugestalten, um die hier bestehenden Synergiepotenziale
noch konsequenter zu nutzen.

Zu Art. 2 - Anderung des AEG

Zu Art. 2 Nr.1 (8 2 Abs. 7f AEG [neu))

Insoweit schlief3t sich der VDV der Stellungnahme des Bundesrats vom 18. September 2020 (BR-Drs.
456/20 [B], Ziff. 6) an. Das Verhdltnis der Vorschrift zu § 2 Abs. 7c und 7d AEG erscheint unklar. Es diirfte

daher sinnvoll sein, einen Gleichklang zwischen den Begriffen herzustellen. Zudem regen wir an, die Be-
grindung zu § 2 Abs. 7f AEG-E dahingehend zu ergédnzen, dass UnterhaltungsmaRnahmen insbesondere

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. - Kamekestrae 37-39 - 50672 Koéln - T 0221 57979-0 - F 0221 57979-8000 - info@vdv.de - www.vdv.de 1/4


verlietzma
Textfeld
Deutscher Bundestag
Ausschuss für Verkehr
und digitale Infrastruktur
Ausschussdrucksache

19(15)394-B
Stellungnahme zur 85. Sitzung - 
Öffentl. Anhörung am 05.10.2020



auch die Instandhaltung einer Anlage (vgl. DIN 31051) umfassen. Die in Bezug genommene DIN kennt ne-
ben der Instandhaltung z. B. auch die Instandsetzung und Wartung. Um sicherzustellen, dass alle diesbe-
zliglichen Begriffe erfasst sind, sollte der Zusatz ,insbesondere” erfolgen.

Zu Art. 2 Nr. 2. b) (§ 18 Abs. 1a AEG [neu])

Das Ziel der vorgeschlagenen Regelungen wird begriif3t, jedoch bestehen hinsichtlich des neuen § 18 Abs.
la AEG-E folgende Bedenken:

- Danicht als fachplanungsrechtliches lex specialis ausgestaltet und durch Satz 6 und die Begriin-
dung wieder aufgeweicht, bergen die vorgesehenen Regelungen Gefahren fiir die Projektverant-
wortlichen. Ein Vorrang durch Spezialitét wére aber erforderlich, um eine Beschleunigung zu er-
moglichen.

- Die Sichtweise der Begriindung, nach der die Biindelung mehrerer planfeststellungsfreier Einzel-
mafinahmen einer Planfeststellung unterliegen soll (BT-Drs. 19/22139, S. 22, zu Satz 1), teilen wir
nicht und bitten um eine entsprechende Klarstellung. Denn auch dann bestiinde die Mdglichkeit,
freigestellte Baumafnahmen als EinzelmaRnahmen jeweils nacheinander durchzufiihren. Fiir die
Auswirkungen auf 6ffentliche und private Belange macht es aber — vom Ergebnis her gesehen -
keinen Unterschied, ob BaumaRRnahmen zeitgleich oder nacheinander durchgefithrt werden. Ge-
splittete BaumaRnahmen wiirden jedoch mit héheren Kosten und einer insgesamt deutlich verléan-
gerten Bauphase verbunden sein.

- InSatz 2 des § 18 Abs. 1a AEG-E ist der Begriff der ,baurechtlichen Zulassung” unklar. Weder aus
dem Gesetzeswortlaut noch aus der Gesetzesbegriindung wird deutlich, welche ,baurechtliche Zu-
lassung” gemeint ist. Dies bediirfte daher einer Klarstellung. Nach unserem Verstidndnis sollten
auch landesrechtliche Baugenehmigungserfordernisse verdrangt werden, um Vergleichbarkeit mit
dem Effekt einer Planfeststellung herzustellen (Konzentrationswirkung), was aber nach dem
Wortlaut (,landesrechtliche Regelungen bleiben unberiihrt”) gerade nicht der Fall sein soll.

- Satz4 des § 18 Abs. 1la AEG-E sieht keine ausdriickliche Frist fiir die Antwort des Bundesamts fiir
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vor, dass dem Vorhaben kei-
ne militdrischen Belange entgegenstehen. Lediglich die Begriindung sieht vor (BT -Drs. 19/22139,
S. 23, zu Satz 4), dass dem Vorhabentrédger innerhalb von vier Wochen zu antworten ist. Wir bitten
darum, dies im Wortlaut von § 18 Abs. 1a AEG-E zu ergénzen.

- Dass §18 Abs. 1a Satz 5 AEG-E bereits bei bloRer Mdglichkeit einer UVP-Pflicht vorschreibt, dass
die Feststellung des Planes zu beantragen ist, wird kritisiert. Das EBA hétte dann die UVP-Pflicht
zu priifen, und bei Verneinung das Verfahren wieder zu beenden (BT -Drs. 19/22139, S. 23, zu Satz
5). In einem solchen Fall miissten immer vorher die Planfeststellungsunterlagen vollstindig erar-
beitet werden nur um dann ggf. die Feststellung zu erhalten, dass eine UVP und damit eine Plan-
feststellung nicht erforderlich ist. Dies erscheint nicht zielfithrend, weil die Unterlagen fiir den
Planfeststellungsantrag fiir diesen Fall umsonst erstellt werden miissten. Dies betrifft (wegen § 14a
Abs. 2 und 3 UVPG-E) immer die Vorhaben nach § 18 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 und 4 AEG-E: fiir diese
beiden MaRnahmen besteht wegen der Pflicht zur Vorpriifung immer die Moglichkeit der Pflicht
zur Durchfithrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung. Diese Wirkung scheint aber sogar nach
der Begriindung (BT-Drs. 19/221309, S. 23, zu Satz 5) nicht beabsichtigt gewesen zu sein.

Sinnvoller erscheint es hier, das Verfahren auf die Feststellung nach § 5 UVPG und die Einrei-
chung der dafiir notwendigen Unterlagen (Screeningbogen) zu beschrénken.

Diese Problematik hat auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 18. September 2020 (BR-
Drs. 456/20 [B], Ziff. 13) dargestellt. Dem dortigen Anderungsvorschlag schlieRt sich der VDV an.
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- Zudem werden vom VDV die vom Bundesrat in seiner Stellungnahme (BR-Drs. 456/20 [B]) in den
Ziff. 8 bis 11 gemachten Anderungsvorschlége zu § 18 Abs. 1a AEG-E und die in den Ziff. 14 und 15
gemachten Anderungsvorschlége zu § 18 und § 18c AEG unterstiitzt.

Zu Art. 2 Nr. 3 (§ 21 AEG)

- Sehr problematisch erscheint dem VDV der Anderungsvorschlag des Bundesrats zu § 21 AEG in
Ziff. 16 Buchstaben a bis c seiner Stellungnahme (BR-Drs. 456/20 [B]). Buchstaben a) und c) wiir-
den im Falle der Ubernahme in das Gesetz dazu fithren, dass in der vorzeitigen Besitzeinweisung
anstelle verlésslicher Fristen — aullerhalb des Anwendungsbereichs von § 75 VwGO - primaér die
Verfiigbarkeit personeller und materieller Ressourcen bei den Behdrden mafgeblich fiir die Bear-
beitungsdauer wére. Buchstabe b) wiederum wiirde die primére Verantwortung fiir die Zustand-
sermittlung des Grundstiicks auf den Vorhabentréger iibertragen, was dem Grundsatz der Amts-
ermittlung nicht entsprechen diirfte. Sinnvoll ware hier hingegen, dem Vorhabentréger ein solches
Vorgehen zu erméglichen, wenn damit eine Bindungswirkung der Behérde einherginge.

Zu Art. 4 - Anderung des UVPG

Obgleich die im § 14a UVPG-E fiir Schienenbahnen erstmals vorgesehenen Schwellenwerte grundsétzlich
begriiRenswert sind, bleibt der Vorschlag hinter den Ergebnissen des Koalitionsausschusses vom 8. Mérz
2020 (Nr. 4 der Eckpunkte der MaRnahmen zur Planungsbeschleunigung) zuriick. Dieser hatte sich dafiir
ausgesprochen, EU-rechtliche Spielrdume auszunutzen, so dass unterhalb bestimmter Werte kiinftig we-
der eine UVP noch eine UVP-Vorpriifung erforderlich ist. Eine solche Mdglichkeit sieht der Entwurf je-
doch nicht vor. Aber insbesondere Lirmsanierungsmalinahmen und Elektrifizierungsinseln sollten zu-
satzlich von der Vorpriifungspflicht befreit werden, indem

- 8§14aAbs.2Nr.2UVPG-E in § 14a Abs. 1 UVPG-E verschoben wird und

- die Ausstattung einer bestehenden Bahnstrecke mit einer Oberleitung auf einer Linge von weni-
ger als 5 Kilometern sowie die Erweiterung einer Bahnbetriebsanlage mit einer Flicheninan-
spruchnahme von weniger als 2.000 m? zusétzlich in § 14a Abs. 1 aufgenommen werden.

Des Weiteren sollten in § 14a Abs. 2 UVPG-E die Ziffer 3 und in Abs. 3 die Ziffer 2 und 3 gestrichen wer-
den, um einen Gleichklang mit § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG herzustellen und eine Schlechterstellung der
genannten MaRnahmen gegeniiber anderen Vorhaben, fiir die Schwellenwerte vorhanden sind, zu verhin-
dern. Ferner regen wir an, § 14a UVPG-E um einen neuen Abs. 4 zu ergénzen, der eine Pflicht zur Durch-
fiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung nach Abs. 2 und 3 an die Voraussetzung der Moglichkeit
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen durch die Anderung kniipft. Dies entspricht dem Gedanken
von 8§ 9 Abs.1Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 2 UVPG.

Ferner scheinen Ziffer 14.7 und 19.13 der Anlage 1 UVPG-E von der dahinterstehenden Wertung beziiglich
Bahnstromfernleitungen ,verdreht”. Nach 14.7 soll der Bau von Bahnstromfernleitungen ,auf dem Gelédnde
der Betriebsanlage oder entlang des Schienenwegs” immer UVP-pflichtig sein. Fiir die iibrigen - also
selbststiandig gefiihrte — Bahnstromfernleitungen gilt hingegen dann 19.13, der ,nur” eine Vorpriifungs-
pflicht vorsieht. Unseres Erachtens sind die Umweltauswirkungen im zuerst genannten Fall aber weit
geringer, da sie auf bereits baulich belasteten Flachen erfolgen.

Aullerdem erscheint es aufgrund der bisherigen Praxisfélle nahezu ausgeschlossen, dass ,Bahnstromfern-
leitungen auf dem Gelénde der Betriebsanlage oder entlang des Schienenwegs"” errichtet werden.
Bahnstromfernleitungen dienen der Zufithrung von elektrischer Energie und verlaufen daher in der Regel
,dber Land”; hin zu den Schienenwegen und sonstigen Betriebsanlagen (z. B. Unterwerken).

Wir regen daher an, in Ziffer 14.7 den Zusatz ,sowie Bahnstromfernleitungen auf dem Gelénde der Be-
triebsanlage oder entlang des Schienenwegs” zu streichen.

VDV -Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Investitionen (BT-Drs. 19/22139) vom 30. Sept. 2020 | 3/4



Zudem unterstiitzt der VDV die vom Bundesrat in seiner Stellungnahme (BR-Drs. 456/20 [B]) in den Ziff.
23 bis 25 gemachten Anderungsvorschlige zu § 14a UVPG-E und zur Anlage 1 Liste ,UVP-pflichtige Vor-
haben”.

Zu Art. 5 - Anderung des ROG

Die vorgesehenen Regelungen zur Digitalisierung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens (ROV{) wer-
den grof3tenteils ausdriicklich begriifdt, ebenso die Klarstellung, dass Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse
des Vorhabentrégers durch die Behdrde zu schiitzen sind.

Jedoch hat der VDV Bedenken hinsichtlich der in § 15 Abs. 4 und 5 ROG-E vorgesehenen Anderungen. Da
es erheblicher Planungsschritte bedarf, um nach einem ROVf Planfeststellungsreife zu erreichen, ist die in
Abs. 4 Satz 2 vorgesehene ,zeitnahe” Beantragung des Zulassungsverfahrens nicht hilfreich, zumal die
Planfeststellungsbehdrde weiterhin an das Ergebnis des ROVfs nicht gebunden ist.

Zudem sollten die in § 15 Abs. 4 ROG-E vorgesehenen Sétze 4 und 5 gestrichen werden. Zunéchst darf das
ROG keine Vorgaben fiir das nachgelagerte Zulassungsverfahren machen (Satz 4 - vgl. auch BT-Drs.
19/22139, S. 29, zu Buchstabe d] — vgl. auch Art. 5 Nr. 1. g). Durch den vorgesehenen Satz 5 kénnten zudem
mehrere ROVT fiir ein Vorhaben entstehen. Dies scheint auch die Begriindung (BT -Drs. 19/22139, S. 29, zu
Buchstabe d]) zu verstehen zu geben (vgl. auch Stellungnahme des Bundesrats in BR-Drs. 456/20 [B], Ziff.
28). Eine solche Aufspaltung diirfte aber zu Verzdgerungen bei Realisierung solcher Vorhaben fiihren.

Aus der Begriindung zu § 15 Abs. 5 ROG-E (BT -Drs. 19/22139, S. 29, zu Buchstabe e]) wird deutlich, dass
bei linienhaften Vorhaben weitgehend nicht auf ein ROVf verzichtet werden kann. Schlielich bestehen
selbst bei kleineren linienhaften Vorhaben (bspw. der Neubau von Verbindungskurven im Schienenver-
kehr) haufig groraumige Trassenalternativen. In Abs. 5 sollte daher eine Regelung aufgenommen wer-
den, dass in Fllen, in denen eine abschnittsiibergreifende frithe Offentlichkeitsbeteiligung, die die Krite-
rien des § 25 Abs. 3 VwVIG erfiillt, dazu fiihrt, dass auf das ROVf zu verzichten ist. Eine entsprechende
Anpassung von Artikel 6 ROV wird ebenfalls empfohlen.

Erst mit einer solchen Regelung wiirde fiir linienhafte Vorhaben im signifikanten Umfang die Moglichkeit
zum Verzicht auf ROVf geschaffen. Die gerade in der Offentlichkeitsbeteiligung bestehen Doppelungen
zwischen frither Offentlichkeitsbeteiligung und ROV wiirden hierdurch entfallen und betreffende Vorha-
ben angesichts tiblicher Verfahrensdauern von ROVf voraussichtlich um bis zu mehrere Jahre beschleu-
nigt.

Insgesamt bleibt auch beziiglich des ROG der Gesetzentwurf deutlich hinter den Ergebnissen des Koaliti-
onsausschusses vom 8. Mérz 2020 (erster Punkt der ,Eckpunkte der MaRnahmen zur Planungsbeschleu-
nigung”) und den Handlungsempfehlungen des Abschlussberichts des Innovationsforums Planungsbe-
schleunigung (S. 6, 26, 28) zuriick, die eine mdglichst weitgehende Integration von Raumordnungs- und
Planfeststellungsverfahren empfehlen, um Doppelpriifungen (wie UVP), mehrfache Offentlichkeitsbefas-
sung und gleichartige Verfahrensschritte bei unterschiedlichen Behérden zu minimieren.

Vorschlag fiir eine Anderung von § 14 BNatSchG

Wir regen an, § 14 BNatSchG um einen Absatz zu ergénzen, nach dem nicht als Eingriff bauliche MaRnah-
men auf solchen Flachen gelten, die nach § 4 Nummer 3 dem 6ffentlichen Verkehr als 6ffentliche Ver-
kehrswege dienen, wenn diese keiner baurechtlichen Zulassung bediirfen und die Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege beriicksichtigt werden. Derartige Manahmen dienen der Funktionssicherung
des Verkehrsweges. Der Biotop- und Artenschutz sowie die Regelungen zu Natura 2000 finden auf diesen
Flachen weiterhin Anwendung.
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